
 
A n t r a g : a) Der Ergänzung der GeschORV um einen 

§ 51 a zur Regelung des Verfahrens bei 
Videokonferenzen wird zugestimmt. 
 

b) Die Verwaltung wird beauftragt, die 
entsprechend ergänzte GeschORV 
umgehend auszufertigen. 

 
 


